
Entwurf 

Jugendschutzordnung des TuS Stetten 

Präambel 

Der TuS Stetten ist in seinen Aktivitäten grundsätzlich o en für alle Menschen. 
Wir wollen soziale Integration bewirken, wobei die Selbstachtung und der Respekt 
vor der Würde des Menschen von großer Bedeutung sind. Wir fördern eine 
vorurteilsfreie Begegnung von Menschen im Sport, weil jeder Mensch einzigartig und 
wertvoll ist. Deshalb heißt der TuS Stetten jeden Menschen herzlich 
willkommen. Der Umgang untereinander ist geprägt von Wertschätzung, 
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Fair-Play.  
 

Wir wollen aber auch die Augen nicht verschließen gegenüber den Gefährdungen des Sport: 
Sexualisierte Gewalt, Doping und Medikamentenmissbrauch.  

Da Kinder und Jugendliche besonders gefährdet sind, wurde diese Jugendschutzordnung 
entwickelt. 

 

Ziel dieser Ordnung 

Wir möchten Kinder und Jugendliche vor jeglicher Art von Gewalt, insbesondere sexualisierter 
Gewalt schützen und sie in unserer Arbeit besonders  darin unterstützen, die Fähigkeit zu 
entwickeln, achtsam und aufmerksam zu werden. Sie sollen auf ihre „innere Stimme“ hören und 
auf ihre Intuition vertrauen können.  

Verhaltensregeln 

Um die Kinder und Jugendlichen , aber auch die Übungsleiter/innen bestmöglich zu schützen,  
verpflichten wir alle ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen und Helfer/innen auf folgende Regeln: 

Wir sind achtsam, wenn es einem Kind nicht gut geht (Kind hat Verletzungen, ist au ällig dünn 
oder ungepflegt). Zeigt ein Kind oder Jugendlicher stark veränderte Verhaltensweisen, haben wir 
es im Blick und beobachten das Verhalten. Falls nötig, holen wir uns die Meinung eines/einer 
zweiten Verantwortlichen mit ein. 

Körperkontakt  
Körperliche Kontakte zu Kindern und Jugendlichen (im Training oder zum Trösten in den Arm 
nehmen oder um Mut zu machen) müssen von diesen erwünscht und gewollt sein und dürfen 
das pädagogisch sinnvolle Maß nicht überschreiten.  
 
Hilfestellung  
Körperkontakt nur für die Dauer und zum Zweck der Hilfestellung; gegenseitige Hilfestellung 
durch Kinder, sobald und soweit das möglich ist. Notwendigkeit und Art und Weise der 
Hilfestellung ggf. vorab erklären und abklären, ob das so in Ordnung ist.  
 
Verletzung  



Körperkontakt nur für die Dauer und zum Zweck der Versorgung der Verletzung; gegenseitige 
Hilfe durch Kinder, sobald und soweit das möglich ist. Notwendigkeit, und Art und Weise der 
Versorgung ggf. vorab erklären und abklären, ob das so in Ordnung ist. 
 
Duschen  
Kein Duschen mit Kindern bzw. Jugendlichen; Trainer/innen duschen nicht gleichzeitig und im 
gleichen Raum mit Kindern und Jugendlichen. Während des Duschens betritt der/ die Trainer/in 
die Duschen nur im Rahmen seiner/ ihrer Aufsichtspflicht, ggf. mit einem weiteren Erwachsenen 
und/oder mit anderen Kindern.  
 
Umkleiden  
Kein Umkleiden mit einzelnen Kindern bzw. Jugendlichen. Trainer/innen kleiden sich möglichst 
nicht gleichzeitig und im gleichen Raum mit Kindern und Jugendlichen um. Während des 
Umkleidens betritt der/die Trainer/in die Umkleiden nur im Rahmen seiner/ihrer Aufsichtspflicht, 
ggf. mit einem weiteren Erwachsenen und/oder mit anderen Kindern.  
 
Gang zur Toilette  
Kleine Kindern, die hier Hilfe benötigen, werden von einem Elternteil begleitet; ist dieses nicht 
anwesend, wird mit den Eltern abgesprochen, was und wie geholfen werden kann und muss.  
 
Training  
Bei geplanten Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen Prinzip“ und/oder das 
„Prinzip der o enen Tür“ eingehalten, d.h. wenn ein(e) Trainer/in ein Einzeltraining für 
erforderlich hält, muss ein(e) weitere(r) Trainer/in bzw. ein weiteres Kind anwesend sein. Ist dies 
nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür o en zu lassen. (Dies erschwert Übergri e, da 
nicht auszuschließen ist, dass eine weitere Person unbemerkt hinzukommen könnte.) 

Fahrten/Mitnahme  

Kinder und Jugendliche werden nicht in den Privatbereich des Trainers bzw. der Trainerin 
(Wohnung, Haus, Garten, Boot, Hütte usw.) mitgenommen. Diese Regelung gilt auch für das 
Angebot der Übernachtung bei Wettkämpfen bzw. Trainingslagern.  

Übernachtung  

Trainer/innen übernachten nicht in Zimmern gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen.  

Geheimnisse  

Trainer/innen teilen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse. Alle Absprachen, die ein/e 
Trainer/in mit einem Kind bzw. Jugendlichen tri t, können ö entlich gemacht werden.  

Geschenke  

Auch bei besonderen Erfolgen von einzelnen Kindern bzw. Jugendlichen werden durch 
Trainer/innen keine Vergünstigungen gewährt oder Geschenke gemacht, die nicht mit 
mindestens einem weiteren Trainer bzw. einer weiteren Trainerin abgesprochen sind. (Diese 
Regelung erschwert es Täter/innen Kinder in ein persönliches Abhängigkeitsverhältnis zu 
bringen, um dadurch Aufdeckung zu verhindern.)  

Transparenz der Regelungen  

Wird von einer der Verhaltensregeln aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit den 
Erziehungsberechtigten oder einer weiteren Trainerin bzw. einem weiteren Trainer 
abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. Erforderlich ist eine 



Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten 
Schutzvereinbarung. 

 

Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 

Laut §72a Abs. 3 des SGB 8 müssen alle Personen, die Kinder oder Jugendliche 
beaufsichtigen, betreuen, erziehen oder in ähnlichem Kontakt zu ihnen in regelmäßigen 
Abständen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Der Vorstand wird ermächtigt, ein 
Verfahren zu entwickeln um die Erfüllung dieser Pflichten sicherzustellen. 

Interventionsschema im Verdachtsfall 

Des weiteren wird der Vorstand beauftragt ein Interventionsschema für das Vorgehen im 
Verdachtsfall zu erarbeiten. 

 


